
Verwaltungsgemeinschaft

Marktheidenfeld

Vollzug  der  Verordnung  über  die  Verhütung  von  Bränden  (WB)  und  des  Bayerischen

VerwaItungsverfahrensgesetzes  (BayVwVfG);

Erlass  eines  Verbotes  von  offenem  Feuer  im  Gesamtgebiet  der

Verwaltungsgemeinschaft  Marktheidenfeld

Die VerwaItungsgemeinschaft  Marktheidenfeld  erlässt  folgende

AII4emeinverfügun4:

l. Für  das  Gesamtgebiet  der  VerwaItungsgemeinschaft  Marktheidenfeld  (Gemeinden

Birkenfeld,  Bischbrunn,  Erlenbach,  Esselbach,  Hafenlohr,  Karbach,  Roden,

Rothenfels  und Urspringen)  gilt  ab sofort  ein generelles  und absolutes  Verbot  von

offenem  Feuer.

II. Grillen  mittels  Holzkohlegrill  innerorts  im privaten  Bereich  ist von  diesem  Verbot

ausgenommen.

lll.  Die sofortige  Vollziehung  der  Ziffer  l. wird  angeordnet.

IV.  Diese  Allgemeinverfügung  gilt  am Tag  nach  ihrer  Veröffentlichung  als bekannt

gegeben.

Hinweis:

Gemäß  Art.  41 Abs.  4 Satz  I Bayerisches  Verwaltungsverfahrensgesetz  (BayVwVfG)  ist nur

der  verfügende  Teil  der  Allgemeinverfügung  ortsüblich  bekannt  zu machen.  Die

Allgemeinverfügung  ist mit Begründung  und RechtsbehelfSbelehrung  be! der

Ver\/ValfüngSgemeinschaft  Marktheidenfeld,  Ordnungsamt,  Zimmer  02, hinterlegt.  Sie kann

auf  Wunsch  eingesehen  werden.
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